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öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Einheitliches Corporate Design für die Ausschüsse für Chancengerechtigkeit und In-

tegration in NRW 

 
Begründung: 

 

Mit der landesweiten Novellierung des § 27 der Gemeindeordnung NRW und der damit verbunde-

nen Umbenennung in „Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration“ (ACI) wurde ein ein-

heitlicher Rahmen und ein klares Fundament für die Zukunft der Teilhabepolitik gelegt. 

 

Nordrhein-Westfalen nimmt hierbei eine bundesweite Vorreiterrolle ein: Wir sind das einzige Bun-

desland mit derart gewachsenen, demokratisch legitimierten Strukturen für die politische Partizipa-

tion von Menschen mit internationaler Familiengeschichte. Zur Stärkung der landesweiten Sicht-

barkeit hat der Vorstand des Landesintegrationsrates ein einheitliches Logo entwickelt. 

 

Mit dem Logo werden folgende Ziele verfolgt:  

 

1. Landesweite Zugehörigkeit: Die Verwendung der Landesfarben NRW unterstreicht die insti-

tutionelle Bedeutung und Einbindung mit dem Land. 

 

2. Starke Wiedererkennung: Ein einheitliches Erscheinungsbild stärkt unsere Stimme im politi-

schen Diskurs. Es signalisiert Geschlossenheit und Professionalität über kommunale Grenzen 

hinweg. 

 

Seitens des Landesintegrationsrates wird die einheitliche Nutzung des beigefügten Entwurfs emp-

fohlen. Als Service bietet der Landesintegrationsrat an, das Logo mit dem spezifischen Namen der 

Stadt zu finalisieren (siehe beigefügtes Referenzbeispiel für Bielefeld).
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine X 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

 keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

X keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 
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Beschlussentwurf: 

 

Der Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration nimmt zur Kenntnis, dass die 

Nutzung des vom Landesintegrationsrat entwickelten Logos in Gladbeck eingeführt wird.   

 

 

 Die Bürgermeisterin 

I. V.  

 

 
 

 

 -  Ralph Kalveram – 

 Beigeordneter 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

X Ausschusses für Chancengerechtigkeit und Integration  

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


